
Inseltage für Frauen - Baltrum 

Baltrum ist eine wunderschöne Düneninsel vor der Ostfrieslands Küste. Obwohl diese 
flächen- wie auch einwohnermäßig die Kleinste der Ostfriesischen Inseln ist, hat 
Baltrum mehr zu bieten als zu vermuten ist – auch im Winter. Das christliche 
Gästehaus Sonnenhütte liegt im Westen der Insel und bietet zu drei Seiten einen 
wunderschönen Blick auf das Meer – und für uns eine Woche mit erholsamen Tagen. 

Termin: 23.-29.03.2025 / 29.03.-04.04.2025 (jeweils 6 Tage) 

Teilnehmer: Frauen jeden Alters 

Leistungen: • Fähre Neßmersiel – Baltrum und zurück 

einschl. Koffertransport und Kurtaxe 

• Unterbringung mit Vollpension 

einschl. Bettwäsche und Handtücher 

• Freizeitleitung und geistliches Programm 

• Für Freizeit II ein Mittagessen am Abreisetag 

Kosten: Doppelzimmer nach Lage und Ausstattung: 
659,- € bis 759,- €  
Einzelzimmer nach Lage und Ausstattung: 
649,- € bis 779,- € 

Anzahlung: 149,- € 

Leitung, Infos und 
Anmeldung: 

Irmtraut Baumann 
Uphuser Str. 25a 
26725 Emden 
Telefon: (04921) 93 78 70 
E-Mail: i.b.mann@gmx.de 

Hinweis: Hinfahrt mit der Fähre ab Neßmersiel nach aktuellem Fahrplan um 13:00 bzw. 12:15 Uhr; 

Rückfahrt mit der Fähre um 13:15 bzw. 14:15 Uhr. 

Die Anmeldungen für die Frauenfreizeiten nimmt Gerhard Cramer unter der Tel.-Nr. 04489/4049322 

oder per Mail g.cramer@ogv.de entgegen. Da die Anzahl der Teilnehmerinnen begrenzt ist und vor der 

Ausschreibung der Freizeiten schon zu viele Anfragen gibt, erfolgt die Vergabe der Zimmer ab dem 

15.06.2024. Wird die Zahl der verbindlichen Anmeldungen zu diesem Termin überschritten, wird durch 

ein Losverfahren die Vergabe erfolgen. 

Die Vergabe evtl. Restplätze erfolgt dann in der Reihenfolge der verbindlichen Anmeldungen. 
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Tage der Stille und Begegnung 

Meer. Wind. Weite. Stille. Da-Sein. Nachdenken. Vordenken. Nichtdenken. Sein. 
Gespräche. Gebete. Hören. Zuhören. Spazierengehen. Allein. Gemeinsam. Sein. 

Baltrum 2025 – Tage der Stille und Begegnung. Geistliche Impulse, Begegnungen mit 
sich selbst, mit der Natur, mit anderen und mit Gott. Tage der Erholung, des zur 
Ruhekommens. Die Insel Baltrum und das Haus Sonnenhütte sind ideal dafür. 

Termin: 02.02. - 06.02.2025 / 05.-09.11.2025 

Teilnehmer: Ab 18 Jahre 

Leistungen: • Fähre Neßmersiel – Baltrum und zurüc 

 einschl. Koffertransport 

• Unterbringung in Einzelzimmer (es sei denn, 

Doppelzimmer wird gewünscht) 

• Kur-/Gästebeitrag 

• Vollpension 

• Bettwäsche und Handtücher 

• Freizeitleitung und geistliches Programm 

• Mittagessen am Abreisetag 

Kosten: Einzelzimmer: 465,- €  
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Auszubildende und 
Arbeitssuchende: 65,-- € 

Anzahlung: 165,-- €  

Leitung, Infos und 
Anmeldung: 

Holger Baller 
Verbindungsweg 72 
26789 Leer 
Telefon: (0491) 12603 
E-Mail: h.baller@ogv.de 

Mindestteilnehmerzahl: 15 

Hinweis: Hinfahrt mit der Fähre voraussichtlich um 14:45 Uhr bzw. 12:30 Uhr, Rückfahrt mit der Fähre 

voraussichtlich um 13:45 Uhr bzw. 15:30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
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Fietsentour im Zentrum des Emslands 

 
 
Unsere 3-tägige Fietsentour führt uns dieses Mal nach Meppen, ins Zentrum des 
Emslandes, wo der Fluss Hase in die Ems mündet. Von dort aus erkunden wir auf 
unseren Rädern die malerische Landschaft mit ihren Wäldern, Mooren und Dörfern. 

An den drei Tagen wird „Tourguide“ Harm Paasman jeweils eine schöne Tagestour für 
uns auswählen (ca. 50 bis 70 km). Unterwegs nehmen wir uns an ausgewählten Orten 
auch Zeit für einen geistlichen Tagesimpuls, wobei auch das Singen nicht zu kurz 
kommt. 

Bevor wir uns aber am ersten Tag auf den Sattel schwingen, treffen wir uns in unserem 
schönen Fahrradhotel zu einem gemeinsamen Frühstück, um Kräfte für die erste 
Radtour zu sammeln und die ersten Kontakte zu knüpfen. Die Anreise nach Meppen 
erfolgt in Eigenregie. 

Termin: 11.6. – 13.06.2025 

Teilnehmer: Erwachsene  

Leistungen: • 2 Übernachtungen 

• 3x Frühstücksbuffet 

• 2x Abendessen 

• 3x kleiner „Kaffeestopp“ 

Kosten: Doppelzimmer:  215,- €  
Einzelzimmerzuschlag: 40,- € 

Anzahlung: 115,- € 

Leitung Eberhard Lüpkes und Harm Paasman 

Infos und Anmeldung: Eberhard Lüpkes 
Borkumer Str. 32 
26810 Westoverledingen 
Telefon: (0160) 94468164 
E-Mail: eberhard.luepkes@gmx.de 
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Elbperle Dresden 

Im Sommer 2025 wollen wir ein paar von Sachsens Highlights und Sehenswürdigkeiten 
kennenlernen. Gemeinsam wollen wir uns dabei u.a. auf die Spuren von August dem 
Starken begeben, seines Zeiten Kurfürst von Sachsen und König von Polen, dessen 
Abbild auch über Dresden hinaus als Goldener Reiter bekannt ist. Wir wollen uns 
Festungen, Schlösser und schöne alter Städte ansehen sowie christliche Gemeinschaft 
leben und geistlich wachsen. 

Die Anreise erfolgt mit dem eigenen PKW oder in Fahrgemeinschaften, damit wir 
verschiedene Städte und Sehenswürdigkeiten (z.B. die sächsische Schweiz, Bautzen, 
Moritzburg, Meißen) anfahren können, die jeweils ca. eine Stunde Fahrzeit entfernt 
liegen. 

Termin: 02.-09.08.2025 

Teilnehmer: Erwachsene 

Leistungen: • Unterbringung mit Vollpension 

einschl. Bettwäsche und Handtücher 

• Freizeitleitung und geistliches Programm 

• Vereinzelte Ausflüge 

Kosten pro Person: Doppelzimmer: 595,- € 
Einzelzimmerzuschlag: 105,- € 

Anzahlung: 195,- € 

Leitung und geistliches 
Programm: 

Gottfried Rühle 

Leitung, Infos und 
Anmeldung: 

Gottfried Rühle 
Südring 45 
26670 Uplengen 
04956/403 82 41 
g.ruehle@ogv.de 

 
 
  



Familienfreizeit zum Forggensee 

Zeit mit der Familie und Zeit mit Gott, spannende Tage und entspannte Abende, das 
erwartet euch auf unserer Familienfreizeit zu Füßen der Allgäuer und Ammergauer 
Alpen im Freizeitheim Forggensee. 

Neben einem vielfältigen, geistlichen Rahmenprogramm erwarten uns viele Angebote 
im Haus und in der Natur. Die nähere Umgebung hält zudem viele 
Ausflugsmöglichkeiten für die Familie oder Kleingruppe bereit. Das Außengelände der 
Unterkunft bietet einen großen Abenteuerspielplatz, ein Fußball- und Volleyballfeld, 
sowie eine Soccerhalle. In insgesamt drei Gruppenräumen können die Abende mit 
Gesellschaftsspielen oder entspannten Gesprächen verbracht werden. 

Wir wünschen uns, dass ihr als Familie eine Auszeit vom Alltag erleben dürft und eure 
Beziehung zu Gott ausbauen und stärken könnt. 

Termin: 12.07.-21.07.2025 

Teilnehmer: Familien 

Leistungen: • Unterbringung mit Vollpension 

• Bettwäsche 

• Freizeitleitung und geistliches Programm 

• Kaffeeflatrate 

Hinweis: Handtücher können pro Stück für 1,50 € gemietet werden. 
Bitte bei der Anmeldung angeben. 

Kosten pro Person: Doppelzimmer / Mehrbettzimmer: 535,- € 
Doppelzimmer / Mehrbettzimmer mit Dusche/WC: 645,- € 
 
Einzelzimmer: 659,- € 
Einzelzimmer mit Dusche/WC: 755,- € 
 
Jugendliche 13-15 Jahre: 415,- € 
Kinder 7-12 Jahre: 339,- € 
Kinder 3- 6 Jahre: 285,- € 
 
Kinder unter 3 Jahre sind kostenlos. 

Anzahlung pro Person: 245,- € für Erwachsene, 85,- € für Kinder / Jugendliche 

Leitung und geistliches 
Programm: 

Holger Sielemann 

Infos und Anmeldung: Tamara Kunz 

Kirchstraße 35 

26629 Großefehn 

Telefon: (0176) 62371921 

E-Mail: tt.kunz@gmx.de 

Mindestteilnehmerzahl: 60 

 
  



Teilnahmebedingungen

Soweit der OGV Veranstalter ist, gelten die folgenden Teilnahmebedingungen:

1.  Die Freizeitmaßnahmen des Evangelischen Ostfriesischen Gemein-
schaftsverbandes - OGV -, nachstehend Verband genannt, sind für alle 
offen, soweit sie nicht für eine spezielle Gruppe oder Altersgruppe 
angeboten werden.

2.  Wer sich zu unseren Freizeiten anmeldet, ist gewillt, an einer christlichen 
Lebensgemeinschaft teilzunehmen. Erholung, Begegnung und Besinnung 
sind Inhalte unseres Programms.

3.  Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit Anmeldekarte bei dem vom 
Verband beauftragten Mitarbeiter. Eine mündliche oder telefonische 
Anmeldung ist nicht möglich.

4.  Die Anmeldung wird schriftlich  bestätigt. Mit dem Zugang der Anmeld-
ebestätigung kommt der rechtsverbindliche Reisevertrag zustande.

5.  Unsere Freizeiten sind nach den geltenden Bestimmungen des Reise-
UHFKWV� DEJHVLFKHUW� �5HLVHYHUDQVWDOWHU�+DIWSćLFKWYHUVLFKHUXQJ�� 9HUP¸-
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Absicherung der gezahlten Teilnehmerbeiträge gemäß § 651r BGB gegen 
Konkursausfall wird mit einem Reisepreissicherungsschein vom Verband 
bestätigt, der mit der Anmeldebestätigung übersandt wird.

6.  Innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Anmeldebestätigung  und 
Übergabe des Reisepreissicherungsscheines ist die Anzahlung auf den 
Reisepreis gemäß Ausschreibung der Maßnahme auf das Freizeiten-
konto des Verbandes zu zahlen. Die Anzahlung wird in voller Höhe auf 
den Reisepreis angerechnet.

7.  Die Restzahlung ist spätestens einen Monat vor Reisebeginn zur 
Zahlung fällig, sofern nicht bei einzelnen Reisen (z.B. Flugreisen) eine 
frühere Zahlung erforderlich ist. Der Termin für die Restzahlung wird 
mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Ohne vollständige Zahlung des 
Reisepreises besteht kein Anspruch auf Teilnahme.
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zur Unterrichtung von Fluggästen das ausführende Luftfahrtunterneh-
men spätestens mit der Anmeldebestätigung bekanntzugeben. Spätere 
Änderungen sind ebenfalls umgehend mitzuteilen.
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cherung.

10.  Rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme wird von der Freizeitleitung ein
Informationsbrief mit weiteren Einzelheiten zugesandt, die vom Teilneh-
mer zu beachten sind.

11.1  Der Teilnehmer kann bis zum Freizeitbeginn jederzeit durch schriftliche 
Erklärung vom Reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zeitpunkt 
des Zugangs der Rücktrittserklärung bei dem vom Verband beauftragten 
Mitarbeiter.

11.2     Treten Teilnehmer zurück, aus welchen Gründen auch immer, so werden 
bis zum 31. Tag vor Maßnahmenbeginn mindestens 25 € als anteilige Or-
ganisationskosten einbehalten bzw. fällig. Sollten dem Verband durch 
den Rücktritt weitere Kosten entstehen, sind diese vom Verband dem 
Teilnehmer gegenüber nachzuweisen. Der Teilnehmer ist zur Erstattung 
YHUSćLFKWHW�

11.3    Erfolgt die Abmeldung am 30. Tag vor Freizeitbeginn oder später oder 
bleibt ein Teilnehmer der Maßnahme ohne Abmeldung fern, werden zu 
dem Betrag gemäß Ziff. 11.2 zusätzlich 20 % des Reisepreises einbehal-
ten bzw. fällig (Ausfallgebühr). Entstehen dem Verband weitere Kosten, 
die durch die Ausfallgebühr und durch eine eventuell bestehende Reise-
rücktrittskostenversicherung nicht gedeckt sind, ist der Teilnehmer zum 
YROOHQ� (UVDW]� YHUSćLFKWHW�� 6RIHUQ� YRP� 7HLOQHKPHU� HLQH� (UVDW]SHUVRQ
gestellt wird, so haften beide dem Verband gegenüber als Gesamts-
chuldner für den Reisepreis und die durch evtl. erforderliche Umbu-
chungen entstehenden Mehrkosten, mindestens aber mit dem Betrag 
mit dem Betrag gemäß Ziff. 11.2 dieser Teilnahmebedingungen.

12.  Der Verband ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die in 
der Ausschreibung angegebene Mindesteilnehmerzahl bis einen Monat 
vor Freizeitbeginn nicht erreicht ist. Soweit in der Anmeldebestätigung 
ein anderer Termin genannt wird, gilt dieser. Der Verband wird den 
Teilnehmer vom Rücktritt früher unterrichten, wenn bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt absehbar ist, dass die Mindesteilnehmerzahl nicht 
erreicht wird. In Falle des Rücktritts zahlt der Verband sämtliche auf 
den Reisepreis gezahlten Beträge zurück. Ein Rücktritt später als einen 
Monat vor Freizeitbeginn ist nicht zulässig.

13.  Nimmt ein Teilnehmer während der Freizeit einzelne Reiseleistungen 
z.B. infolge vorzeitiger Rückreise wegen Krankheit oder aus anderen 
Gründen, die nicht vom Verband zu vertreten sind, nicht in Anspruch, so 
besteht kein Anspruch auf anteilige Rückzahlung des Reisepreises, es sei

denn, dass dem Verband von einem Vertragspartner Kosten erstattet 
werden.

14.  Der Freizeitleiter als Beauftragter des Verbandes ist berechtigt, einen 
Teilnehmer von der Freizeit auszuschließen, wenn der Teilnehmer unge-
achtet einer Abmahnung die Durchführung der Freizeit nachhaltig stört 
oder beharrlich gegen die Grundsätze der Freizeitarbeit des Verbandes 
bzw. gegen Weisungen des Freizeitleiters verstößt. Der Freizeitleiter 
ist in diesen Fällen berechtigt, auf Kosten des Teilnehmers den Reise-
vertrag zu kündigen. Der Verband behält sich den vollen Anspruch auf 
den Freizeitpreis vor. Die vom Verband eingesetzten Freizeitleiter sind 
ausdrücklich bevollmächtigt, die Verbandsinteressen wahrzunehmen.
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dem Freizeitleiter anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Wird die Reise 
infolge des Mangels erheblich beeinträchtigt, kann der Teilnehmer 
den Reisevertrag kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der 
Freizeitleiter innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe schaf-
fen konnte. Ansprüche aus der nicht vertragsgemäßen Erfüllung des 
Reisevertrages sind innerhalb eines Monats nach Ende der Maßnahme 
schriftlich gegenüber dem Verband geltend zu machen.

16.  Preisänderungen z.B. infolge der Erhöhung der Treibstoffpreise bleiben 
vorbehalten. Alle Teilnehmer der Freizeiten sind entsprechend den EU-
Bestimmungen versichert. Der Verband übernimmt keine Haftung bei 
Krankheit oder selbst verschuldeten Unglücks- oder Schadensfällen.

17.      Bei den vom Verband angebotenen Freizeiten handelt es sich um Pau-
schalreisen im Sinne der EU-Richtlinie 2015/2301. Weitere Einzelhei-
ten regeln die §§ 651 a-y BGB sowie die Artikel 250 und 250 des Einfüh-
rungsgesetzes zum BGB in der jeweils geltenden Fassung. Sollten unse-
re Teilnahmeregelungen den gesetzlichen Regelungen widersprechen, 
sind sie insofern ungültig. Gerichtsstand ist Leer.

Hinweis: Gemeint sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Freizeitleiterinnen und Freizeitleiter - um der besseren 
/HVEDUNHLW�ZLOOHQ�ZXUGH�DXI�HLQH�JHVFKOHFKWVVSH]LĆVFKH�6SUDFKH�YHU]LFKWHW��

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 
651a BGB  - gültig bei Buchungen ab 01.07.2018

Am 01. Juli 2018 ist ein neues Reiserecht in der Europäischen Union in Kraft 
getreten. Danach handelt es sich bei den Freizeiten des Ev. Ostfriesischen 
Gemeinschaftsverbandes um Pauschalreisen im Sinne der EU-Richtlinie 
2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für 
Pauschalreisen gelten. Der Ev. Ostfriesische Gemeinschaftsverband trägt die 
volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten 
Freizeit. Zudem verfügt der Ev. Ostfriesische Gemeinschaftsverband über die 
gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen 
und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung 
Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.
Ihre wichtigsten Rechte sind nachstehend aufgeführt:

1. Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pau-
schalreise vor Abschluss des Reisevertrages.

2. Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße
Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.

3. Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer
Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Veranstalter in Verbindung setzen 
können.

4. Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen 
Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere 
Person übertragen (siehe Ziff. 11.3 der Teilnahmebedingungen).

5. Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte 
Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im 
Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 
20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des 
Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurück-
treten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung 
vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die 
entsprechenden Kosten sich verringern.

6. Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn 
einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verant-
wortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise 
absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und 
unter Umständen auf eine Entschädigung.

7. Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor 
Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom 
Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwer-
wiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraus-
sichtlich beeinträchtigen.



Verbindliche Anmeldung

Bitte ausfüllen und an die angegebene Anmelde-Adresse senden.

für Veranstaltung            in  

Name:            Vorname:      

Straße/Nr.:            PLZ/Ort.:      

Tel.:            Mail:      

Geburtsdatum:                             Familienstand:  

Teilnehmende Familienangehörige                   Geburtsdatum          Teilnehmende Familienangehörige                   Geburtsdatum

                   

                   

Zimmerwunsch:  

Bemerkung/Einschränkungen:  

Bitte umblättern. Fortsetzung auf der nächsten Seite

Hinweise
Anmeldungen für die Freizeiten 2025, mit Ausnahme der Frauenfreizeiten auf Baltrum sowie den Stillen Tagen im Februar, sind ab dem 
09.12.2024 möglich.
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Soweit kein Veranstalter angegeben ist, werden die Maßnahmen vom Evangelischen Ostfriesischen Gemeinschaftsverband, Denkmal-
straße 11, 26810 Westoverledingen, durchgeführt.

8. Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise 
gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr 
vom Vertrag zurücktreten (Ziff. 11.1 – 11.3 der Teilnahmebedingungen).

9. Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der 
Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind 
dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten 
anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom 
Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses 
Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht 
werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertrag-
lichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, 
Abhilfe zu schaffen.

10. Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadener-
satz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht 
werden.

11. Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in 
6FKZLHULJNHLWHQ�EHĆQGHW

12. Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitglied-
staaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. 
Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des 
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beför-
derung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der 
Reisenden gewährleistet. Der Ev. Ostfriesische Gemeinschaftsverband 
hat eine Insolvenzabsicherung mit Ecclesia- Versicherungsdienst GmbH,  
Klingenbergstr. 4, 32758 Detmold, Telefon: 05231 603-0, Telefax: 05231 
603-197, E-Mail: info@ecclesia.de, abgeschlossen. Die Reisenden können 
diese Versicherung kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der 
Insolvenz von  dem Ev. Ostfriesischen Gemeinschaftsverband verweigert 
werden. 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht 
XPJHVHW]WHQ�)RUP�]X�ĆQGHQ�LVW��
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de



Datenschutzerklärung
Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Datensparsamkeit stets im 
Einklang mit den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie den weiteren geltenden gesetzlichen Regelun-
gen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes.

Wenn Sie sich für eine Freizeit anmelden, benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten
  für die Buchung der Freizeit

 soweit erforderlich, geben wir dazu Ihre Daten an Dritte (z.B. Fluggesellschaften, Reise-veranstalter, Hotels, Freizeithäuser 
usw.) weiter.

  für die Durchführung der Freizeit
 Rechtzeitig vor Freizeitbeginn wird ein Info-Brief an alle Teilnehmer dieser Freizeit versandt, dem eine Teilnehmerliste beige-

fügt wird. Die Teilnehmerliste enthält Name, Vorname, Anschrift und  die Telefonnummer aller Freizeitteilnehmer,  damit z.B. 
Fahrgemeinschaften gebildet oder Absprachen getroffen werden können. Sofern Sie nicht auf der Teilnehmerliste aufgeführt 
werden möchten, dann teilen Sie das bitte der Freizeitleitung mit und streichen dafür die Zustimmung im Anmeldeformular.

  evtl. für die Beantragung von Zuschüssen bei Kommunen bzw. Kirchen (insbesondere bei Familienfreizeiten)
  für weitere Werbemaßnahmen des Verbandes sowie den Versand des Veranstaltungskalenders, soweit Sie nicht regelmäßig einen 

Gemeinschaftskreis besuchen. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an nicht berechtigte Dritte erfolgt nicht. 

Die von uns gespeicherten Daten werden gelöscht, wenn sie für die Buchung, Durchführung und Abwicklung der Freizeit nicht mehr 
erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen oder steuerlichen Aufbewahrungsfristen (zur Zeit 10 Jahre) entgegenstehen. 

Sie haben das Recht, unentgeltlich Auskunft über Ihre von uns gespeicherten personen-bezogenen Daten zu erhalten. Zudem 
können Sie auf eine Berichtigung unrichtiger Daten, eine Einschränkung in der Verarbeitung und Löschung Ihrer personen-
bezogenen Daten bestehen und im Falle einer unrechtmäßigen Datenverarbeitung eine Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde einreichen. Sie können außerdem eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Das 
gilt insbesondere für  die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbemaßnahmen des Verbandes sowie für den 
Versand des Veranstaltungskalenders.

Verantwortlich im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und Datenschutzbeauftragter ist der
Ev. Ostfriesische Gemeinschaftsverband
Tobias Fiedelak, Denkmalstraße 11, 266810 Westoverledingen
Tel. 04955/93 50 88
(�0DLO��W�ĆHGHODN#RJY�GH

'LH�YROOVW¦QGLJH�'DWHQVFKXW]HUNO¦UXQJ�ĆQGHQ�6LH�DXI�XQVHUH�+RPHSDJH�XQWHU�www.ogv.de/datenschutz.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für die Buchung und Durchführung der Freizeit zu.

Ich bin damit einverstanden, dass in der Teilnehmerliste von mir Name, Anschrift und Telefon-Nr. aufgeführt und mit dem 
Informationsbrief an alle Teilnehmer versandt wird.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Teilnahmebedingungen, die Datenschutzerklärung sowie die Informatio-
nen nach der EU-Richtlinie 2015/2302 gelesen habe und anerkenne. 

Datum   Unterschrift

Freizeitorganisation

Frank Meyer, Meedenweg 5, 26826 Weener
Tel: 04951 94 77 806 - E-Mail: f.meyer@ogv.de

Zahlungsverkehr u. Freizeitverwaltung

Gerhard Cramer, Am Bargacker 11, 26670 Uplengen
Tel: 04489 40 49 322 - E-Mail: g.cramer@ogv.de

Verantwortliche für Freizeiten



OGV- Termine 2025 
 
Januar 
09.01. Vorstand 19.00 Uhr 
 
Februar 
10.02. Vorstand 19.00 Uhr 
20.02. erw. Vorstand 19.30 Uhr 
28.02. - 01.03. Worship - Seminar 
 
März 
27. - 29.03 Klausurtage Do. 18.00 Uhr - Sa. 13.00 Uhr 
04.03 Vorstand 
07.04 - 19.04 Osterferien 
 
April 
23.04. Vorstand 19.00 Uhr 
 
Mai 
08.05. Mitgliederversammlung 
14.05. Treffen Vorstände EC & OGV 19.30 Uhr 
24./25.05 ImPuls 
 
Juni 
05.06. Vorstand 19.00 Uhr 
24.06. erw. Vorstand 19.30 Uhr 
30.06. Vorstand 19.00 Uhr 
03.07. - 13.08. Sommerferien 
 
August 
12.08. Vorstand 19.00 Uhr 
15.08. Sommerfest Vorstand 16.30 Uhr 
 
September 
04.09. Vorstand 19.00 Uhr 
13.09. Pilgertag 
20.09. Klausurtag 
13.10. - 25.10. Herbstferien 
 
Oktober 
06.10. Vorstand 19.00Uhr 
 
November 
05.11. Vorstand 19.00Uhr 
12.11. erw. Vorstand 19.30Uhr 
27.11. Vorstand 19.00Uhr 
15.11. Verbandstag 
 
Dezember 
13.12. Jahresabschluss Vorstand und Hauptamtliche 
 


